
HandySchutzbrief
Informationsblatt zu Versicherungsprodukten

Unternehmen: Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG,  
Deutschland   Produkt: HandySchutzbrief Premium

Dieses Blatt dient nur Ihrer Information und gibt Ihnen einen kurzen Überblick über die wesentlichen Inhalte Ihrer Versicherung. Die vollständigen 
Informationen finden Sie in den Vertragsunterlagen: Versicherungsantrag, Versicherungsschein und Versicherungsbedingungen. Damit Sie umfassend 
informiert sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen durch.

Um welche Art von Versicherung handelt es sich?
Der HandySchutzbrief Premium ist eine Elektronikversicherung für neu gekaufte Geräte. Im Versicherungsfall übernimmt die Elektronikversicherung die 
anfallenden Reparaturkosten. Kommt es zu einem Totalschaden, erhalten Sie ein Ersatzgerät gleicher Art und Güte. 

Die Versicherung kann nur von Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt (Wohnsitz) in Deutschland bzw. von Unternehmen, die ihre Betriebsstätte in 
Deutschland haben, abgeschlossen werden.

Was ist versichert? 
 
Versichert ist Ihr technisches Gerät (Handy, Smartphone, 
Smartwatch oder Tablet) das im Versicherungsschein 
genannt wird, einschließlich des im üblichen 
Lieferumfang enthaltenen Originalzubehörs. 
 
Wird Ihr Gerät beschädigt oder zerstört (durch versicherte 
Risiken) oder kommt es durch Raub, Diebstahl oder 
Einbruchdiebstahl abhanden, erhalten Sie die vereinbarten 
Versicherungsleistungen. 
 
Die versicherten Hauptrisiken sind folgende:

 Sturz- und Bruchschäden.
 Flüssigkeitsschäden sowie Witterungsschäden.
 Schäden durch Brand, Explosion, Implosion, 

Blitzeinschlag.
 Überspannung, Induktion, Kurzschluss des versicherten 

Gerätes.
 Schäden durch Plünderung, Sabotage, Vandalismus 

und vorsätzliche, widerrechtliche Beschädigung des 
versicherten Gerätes durch unberechtigte Dritte.

Durch die oben genannten Risiken verursachte Schäden  
an Ihrem technischen Gerät werden übernommen, soweit 
durch diese Schäden der bestimmungsgemäße Gebrauch, 
insbesondere das Sicht- und Bedienungsfeld des Displays 
oder sonst die Funktionsweise des versicherten Gerätes 
beeinträchtigt ist.

 Abhandenkommen des versicherten Geräts durch  
Raub, Einbruchdiebstahl oder Diebstahl

 Einbruchdiebstahl ist all den Fällen versichert, in denen 
sich das Gerät in einem verschlossenen Raum eines 
Gebäudes oder in einem verschlossenen, nicht ein- 
sehbaren Bereich (Handschuhfach, Kofferraum) eines 
verschlossenen Pkw befand. Diebstahl ist dann versi-
chert, wenn Sie das versicherte Gerät in persönlichem 
Gewahrsam sicher mitgeführt haben.

 Sollte Ihr Gerät durch einen versicherten Schaden 
abhanden kommen, übernehmen wir für Sie die 
Gesprächsgebühren, die durch das Abhandenkommen 
widerrechtlich entstanden sind (maximal in Höhe des bei 
Vertragsabschluss vereinbarten Betrages).

Was ist nicht versichert?
Nicht versichert sind beispielsweise:

 Geräte, für die der Versicherungsvertrag erst später als 
6 Monate nach dem Kauf abgeschlossen wurde. 

 Schäden, die die bestimmungsgemäße 
Funktionsfähigkeit des versicherten Gerätes nicht 
beeinträchtigen. Das sind Kratz-, Schramm- und 
Scheuerschäden sowie sonstige Schönheitsfehler 
(z. B. auch einfache Risse, Splitter, Abplatzungen 
oder Ausbrüche), soweit diese insbesondere das 
Sicht- und Bedienungsfeld des Displays oder sonst 
die Funktionsweise des versicherten Gerätes nicht 
beeinträchtigen.

 Schäden durch normale Abnutzung oder dauernde 
Einflüsse des Betriebes.

 Schäden durch nicht bestimmungsgemäße 
Handhabung des Gerätes (insbesondere nicht 
den Herstellervorgaben oder der Gebrauchs- und 
Bedienungsanleitung entsprechende Handhabung).

 Schäden durch Liegenlassen, Vergessen oder  
Verlieren.

 Ihre auf dem Gerät gespeicherten Daten und Software.

Welche Kosten werden übernommen?
 Die Versicherung übernimmt maximal die bei Abschluss 

des Vertrages vereinbarte Versicherungssumme.
 Wird im Versicherungsfall das Gerät repariert, werden die 

Reparaturkosten ersetzt (maximal in Höhe der verein-
barten Versicherungssumme).

 Sollte der Kaufpreis geringer als die Versicherungs-
summe sein, erhalten Sie eine Entschädigung maximal in 
Höhe des Kaufpreises.

 Sollte ein Austausch günstiger sein als eine Reparatur, 
behalten wir uns das Recht vor das versicherte Gerät 
gegen ein Gerät gleicher Art und Güte auszutauschen. 

 Sie genießen Sofortschutz, wenn Sie die Versicherung 
innerhalb von 7 Kalendertagen nach dem Kauf des 
Gerätes (bzw. bei Online-Käufen nach dem Liefertag) 
abschließen. Ansonsten gilt eine vierwöchige Wartezeit.

 Ein Selbstbehalt besteht nicht.
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Wo bin ich versichert?
Sie haben weltweit Versicherungsschutz.
Die Leistungen (wie beispielsweise Reparatur oder Austausch des Gerätes) aus diesem Versicherungsvertrag erbringen wir jedoch 
ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland.

Welche Verpflichtungen habe ich?
Die nachfolgende Auflistung ist nicht abschließend, sondern nur beispielhaft:
− Zeigen Sie einen Diebstahl oder Raub immer unverzüglich der Polizei an. Lassen Sie zusätzlich die SIM-Karte Ihres gestohlenen 

Gerätes sperren.
− Melden Sie uns einen Schadensfall unverzüglich und teilen Sie ggf. das Aktenzeichen der polizeilichen Anzeige mit.
− Bewahren Sie das beschädigte oder zerstörte Gerät bis zum Abschluss der Schadenregulierung auf und legen Sie es uns auf 

Verlangen vor.
− Sie müssen alles tun, was zur Aufklärung des Versicherungsfalls und des Umfangs unserer Leistungspflicht erforderlich ist, z. B. 

– Beantworten Sie Fragen zu den Umständen des Schadensereignisses und zu unserer Leistungspflicht wahrheitsgemäß und 
vollständig. 

– Legen Sie die angeforderten Nachweise, insbesondere den Kauf-, Liefer- und Garantiebeleg vor.
− Melden sie uns unverzüglich, 

– wenn der Verbleib des abhandengekommenen Gerätes geklärt wurde oder wenn Sie den Besitz des Geräts zurückerlangt haben, 
– wenn Sie das versicherte Gerät verkaufen oder 
– es durch ein neues oder gebrauchtes Gerät gleicher Art und Güte ersetzen. Teilen Sie uns dann auch die IMEI-Nummer des 

Neu-/Ersatzgerätes mit. 

Wann und wie zahle ich?
Der Erstbeitrag ist an dem Monatsersten zu zahlen, der auf den Abschluss des Vertrages folgt. Wann Sie die weiteren Beiträge zahlen 
müssen, ist im Versicherungsschein genannt. Je nach Vereinbarung kann das monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich sein. 
Die Beiträge sind jeweils per SEPA-Lastschriftverfahren zu zahlen. 

Wann beginnt und endet die Deckung? 
Der Versicherungsschutz (Deckung) beginnt mit Abschluss des Versicherungsvertrages und mit Zahlung des vollständigen Erstbeitrages. 
Zahlen Sie den Erstbeitrag zu einem späteren Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst zu diesem späteren Zeitpunkt. 
Wird der Versicherungsvertrag nicht innerhalb von 7 Kalendertagen nach dem Kauf des Gerätes (bzw. bei Online-Käufen nach dem 
Liefertag) abgeschlossen, gilt eine Wartezeit von vier Wochen nach Abschluss der Versicherung, in der kein Versicherungsschutz 
besteht. Der Vertrag wird für die im Versicherungsschein vereinbarte Dauer abgeschlossen. Er verlängert sich danach automatisch um 
ein Jahr und weiter von Jahr zu Jahr stillschweigend, wenn Sie oder wir ihn nicht kündigen.

Wie kann ich den Vertrag kündigen?
Sie können den Vertrag täglich kündigen. Die Kündigung wird zu dem von Ihnen angegebenen Zeitpunkt, frühestens jedoch mit Eingang 
bei uns, wirksam.
Nach Eintritt des Versicherungsfalles können Sie den Vertrag kündigen. Für Sie gilt auch in diesem Fall das tägliche Kündigungsrecht.

Eine Kündigungserklärung ist zu richten an: 
Megara GmbH, 
Mehringdamm 32, 10961 Berlin 
E-Mail: support@friendsurance.de

2

Gibt es Deckungsbeschränkungen?
Nicht alle denkbaren Fälle sind versichert. Es gibt unter anderem folgende Deckungsbeschränkungen:

 Für Verschleißteile und Verbrauchsmaterialien sowie Stecker, Antennen, Kabel, sowie sonstige Teile, die während der Lebensdauer 
erfahrungsgemäß mehrfach ausgewechselt werden müssen, besteht nur dann Versicherungsschutz, wenn sie durch einen unter 
Versicherungsschutz fallenden Schaden beschädigt oder zerstört wurden.

 Schäden, für die Sie eine Entschädigung aufgrund der Garantie- oder Gewährleistungsbestimmungen vom Hersteller oder Händler 
beanspruchen können.

 Schäden, die z. B. durch Reparaturen oder Reinigungsarbeiten von Ihnen oder nicht von uns autorisierten Dritten durchgeführt werden.
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Allgemeine Kundeninformation 

 

 

 

Barmenia 
Allgemeine Versicherungs-AG 
 
Barmenia-Allee 1 
42119 Wuppertal 
 
 
 
 

1.  Identität des Versicherers 

Versicherer ist die Barmenia Allgemeine Versiche-
rungs-AG (im Folgenden mit "wir" bzw. "uns" be-
zeichnet) in der Rechtsform der Aktiengesellschaft 
mit Sitz in Wuppertal, Amtsgericht Wuppertal 
HRB 3033. Die Anschrift der Hauptverwaltung lautet: 
Barmenia-Allee 1, 42119 Wuppertal. 
 
2.  Identität eines Vertreters des Versicherers 

innerhalb der EU 

Entfällt 
 
3.  Ladungsfähige Anschrift des Versicherers 

Die für die Geschäftsbeziehung zwischen Ihnen und 
uns maßgebliche Anschrift lautet: 
Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG, 
Barmenia-Allee 1, 
42119 Wuppertal. 
Die Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG wird 
vertreten durch den Vorstand. Vorstandsvorsitzender 
ist Herr Dipl.-Kfm. Dr. Andreas Eurich. 
 
4. Hauptgeschäftstätigkeit und  

zuständige Aufsichtsbehörde 

Die Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG ist 
durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht zum Betrieb von Haftpflicht-, Unfall-, Kfz- 
und Sachversicherungen zugelassen. 
Die zuständige Aufsichtsbehörde ist die  
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, 
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn. 
 
5.  Garantie-/Sicherungsfonds 

Entfällt 
 
6.  Wesentliche Merkmale der  

Versicherungsleistung 

a)  Für die Versicherung(en) gelten die beigefüg-
ten, für die jeweiligen Tarife gültigen Versiche-
rungsbedingungen. 

b)  Art, Umfang und Fälligkeit der  
Leistung des Versicherers  
Art, Umfang und Fälligkeit der Versicherungs-
leistung ergeben sich aus den Versicherungs-
bedingungen in Verbindung mit diesem Ange-
bot/Versicherungsschein. 

 
7.  Gesamtpreis der Versicherung 

Den Gesamtpreis (einschließlich Versicherung-
steuer) für die Versicherung(en) können Sie dem 
Angebot/Versicherungsschein entnehmen. 
 
8.  Steuern, Gebühren oder Kosten 

Der Versand der Dokumente (z. B. Versicherungs-
schein) und der gesamte Schriftwechsel zu die-
ser/diesen Versicherung/en erfolgt per E-Mail.  
Es fallen keine weiteren Kosten (oder Steuern oder 
sonstige Gebühren) an. 
 

9.  Einzelheiten zur Prämienzahlung 

Nach Vereinbarung können die Jahresprämien auch 
in halbjährlichen, vierteljährlichen oder monatlichen 
Raten gezahlt werden. Hierfür werden Ratenzah-
lungszuschläge erhoben. Bei monatlicher Zahlung 
beträgt der Ratenzahlungszuschlag 5 % der Jahres-
prämie (dies entspricht einem effektiven Jahreszins 
von 11,35 %), bei vierteljährlicher Zahlung 5 % der 
Jahresprämie (effektiver Jahreszins 14,10 %) und 
bei halbjährlicher Zahlung 3 % der Jahresprämie 
(effektiver Jahreszins 12,75 %).  
 
Die Erstprämie wird an dem Monatsersten fällig, der 
auf den Abschluss des Vertrages folgt.  
Die Folgeprämien werden zu Beginn eines jeden 
Ratenzahlungsabschnitts fällig. Die Zahlung erfolgt 
per Lastschriftverfahren.  
 
Die Zahlung der Erstprämie ist in jedem Fall Voraus-
setzung für die Erlangung des Versicherungsschut-
zes. Die Prämienschuld ist nur erfüllt, wenn im Fall 
des Prämieneinzugs das Konto eine entsprechende 
Deckung aufweist. 
 
10.  Befristung der Gültigkeitsdauer der zur 

Verfügung gestellten Informationen 

Die Ihnen überlassenen Informationen, insbesonde-
re unsere Angebote und Prämien haben solange 
Gültigkeit, bis sie durch neue, aktuelle Informationen 
wirksam ersetzt werden. 
 
11.  Finanzdienstleistung mit Bezug auf 

speziell risikobehaftete Finanzinstrumente  

Entfällt  
 
12.  Zu-Stande-Kommen des Vertrages 

Der Vertrag gilt als geschlossen, wenn wir Ihren 
Antrag oder Sie unser Angebot angenommen haben. 
Den Versicherungsvertrag können Sie zusammen 
mit dem Kaufvertrag für das versicherte Gerät oder 
innerhalb von 6 Monaten nach dem Kaufdatum 
abschließen. Geräte, die bei Abschluss dieser 
Versicherung älter als 6 Monate sind, sind nicht 
versicherbar und auch trotz Abschluss eines Versi-
cherungsvertrags nicht versichert. Wird der Versi-
cherungsvertrag nicht am Kauftag des Gerätes bzw. 
bei Abschluss des "Handy-Schutzbriefs Premium" 
erst nach Ablauf des 7. Kalendertages nach dem 
Kauftag abgeschlossen, gilt eine Wartezeit von vier 
Wochen. 
 
13.  Widerrufsbelehrung  

Abschnitt 1 

Widerrufsrecht, Widerrufsfolgen und  

besondere Hinweise 

 

Widerrufsrecht 
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb einer 
Frist von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in 
Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen.  

Die Widerrufsfrist beginnt, nachdem Ihnen 
■ der Versicherungsschein,  
■ die Vertragsbestimmungen, 

einschließlich der für das Vertragsverhältnis 
geltenden Allgemeinen Versicherungsbedin-
gungen, diese wiederum einschließlich der  
Tarifbestimmungen, 

■ diese Belehrung, 
■ das Informationsblatt zu Versicherungs-

produkten 
■ und die weiteren in Abschnitt 2 aufgeführten 

Informationen 
jeweils in Textform zugegangen sind.  
 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die recht-
zeitige Absendung des Widerrufs.  
Der Widerruf ist zu richten an die  
Megara GmbH  

Mehringdamm 32  

10961 Berlin 

E-Mail: support@friendsurance.de 

 
Widerrufsfolgen 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der 
Versicherungsschutz und der Versicherer hat Ihnen 
den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfal-
lenden Teil der Prämien zu erstatten, wenn Sie 
zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz 
vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil 
der Prämie, der auf die Zeit bis zum Zugang des 
Widerrufs entfällt, darf der Versicherer in diesem Fall 
einbehalten; dabei handelt es sich um einen Betrag, 
der sich je nach Zahlungsweise der Prämie wie folgt 
errechnet:  
a)  bei vereinbarter jährlicher Zahlungsweise:  

die Anzahl der Tage ab Vertragsbeginn bis zum 
Zugang des Widerrufs multipliziert mit 1/360 der 
Jahresprämie; 

b)  bei vereinbarter halbjährlicher Zahlungsweise:  
die Anzahl der Tage ab Vertragsbeginn bis zum 
Zugang des Widerrufs multipliziert mit 1/180 der 
Halbjahresprämie; 

c)  bei vereinbarter vierteljährlicher Zahlungsweise:  
die Anzahl der Tage ab Vertragsbeginn bis zum 
Zugang des Widerrufs multipliziert mit 1/90 der 
Vierteljahresprämie; 

d)  bei vereinbarter monatlicher Zahlungsweise:  
die Anzahl der Tage ab Vertragsbeginn bis zum 
Zugang des Widerrufs multipliziert mit 1/30 der 
Monatsprämie. 

Der Versicherer hat zurückzuzahlende Beträge 
unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des 
Widerrufs, zu erstatten. 
 
Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem 
Ende der Widerrufsfrist, so hat der wirksame Wider-
ruf zur Folge, dass empfangene Leistungen zurück-
zugewähren und gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) 
herauszugeben sind.  
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Besondere Hinweise 

Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf 
Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als 
auch vom Versicherer vollständig erfüllt ist, bevor 
Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. 
 
Abschnitt 2 

Auflistung der für den Fristbeginn  

erforderlichen weiteren Informationen 
 
Hinsichtlich der in Abschnitt 1 Satz 2 genannten 
weiteren Informationen werden die Informations-
pflichten im Folgenden im Einzelnen aufgeführt: 
 
Informationspflichten bei allen  

Versicherungszweigen 

Der Versicherer hat Ihnen folgende Informationen 
zur Verfügung zu stellen: 
1. die Identität des Versicherers und der etwaigen 

Niederlassung, über die der Vertrag abge-
schlossen werden soll; anzugeben ist auch das 
Handelsregister, bei dem der Rechtsträger ein-
getragen ist, und die zugehörige Register-
nummer; 

2. die ladungsfähige Anschrift des Versicherers 
und jede andere Anschrift, die für die Ge-
schäftsbeziehung zwischen dem Versicherer 
und Ihnen maßgeblich ist, bei juristischen Per-
sonen, Personenvereinigungen oder -gruppen 
auch den Namen eines Vertretungsberechtig-
ten; soweit die Mitteilung durch Übermittlung 
der Vertragsbestimmungen einschließlich der 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, 
bedürfen die Informationen einer hervorgeho-
benen und deutlich gestalteten Form; 

3. die Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers; 
4. die wesentlichen Merkmale der Versicherungs-

leistung, insbesondere Angaben über Art,  
Umfang und Fälligkeit der Leistung des  
Versicherers; 

5. den Gesamtpreis der Versicherung einschließ-
lich aller Steuern und sonstigen Preisbestand-
teile, wobei die Prämien einzeln auszuweisen 
sind, wenn das Versicherungsverhältnis mehre-
re selbstständige Versicherungsverträge um-
fassen soll, oder, wenn ein genauer Preis nicht 
angegeben werden kann, Angaben zu den 
Grundlagen seiner Berechnung, die Ihnen eine 
Überprüfung des Preises ermöglichen; 

6. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der 
Erfüllung, insbesondere zur Zahlungsweise der 
Prämien; 

7. die Befristung der Gültigkeitsdauer der zur 
Verfügung gestellten Informationen, beispiels-
weise die Gültigkeitsdauer befristeter Angebote, 
insbesondere hinsichtlich des Preises; 

8. Angaben darüber, wie der Vertrag zu Stande 
kommt, insbesondere über den Beginn der Ver-
sicherung und des Versicherungsschutzes so-
wie die Dauer der Frist, während der der An-
tragsteller an den Antrag gebunden sein soll; 

9. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Wider-
rufsrechts sowie die Bedingungen, Einzelheiten 
der Ausübung, insbesondere Namen und An-
schrift derjenigen Person, gegenüber der der 
Widerruf zu erklären ist, und die Rechtsfolgen 
des Widerrufs einschließlich Informationen über 
den Betrag, den Sie im Falle des Widerrufs ge-
gebenenfalls zu zahlen haben; soweit die Mittei-
lung durch Übermittlung der Vertragsbestim-
mungen einschließlich der Allgemeinen Versi-
cherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die In-
formationen einer hervorgehobenen und deut-
lich gestalteten Form; 

10. a)  Angaben zur Laufzeit des Vertrages; 
b)  Angaben zur Mindestlaufzeit des  

Vertrages; 
11. Angaben zur Beendigung des Vertrages; soweit 

die Mitteilung durch Übermittlung der Vertrags-
bestimmungen einschließlich der Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen 
die Informationen einer hervorgehobenen und 
deutlich gestalteten Form; 

12. die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, 
deren Recht der Versicherer der Aufnahme von 
Beziehungen zu Ihnen vor Abschluss des Ver-
sicherungsvertrages zu Grunde legt;  

13. das auf den Vertrag anwendbare Recht;  
14. die Sprachen, in denen die Vertragsbedingun-

gen und die in diesem Abschnitt genannten 
Vorabinformationen mitgeteilt werden, sowie die 
Sprachen, in denen sich der Versicherer ver-
pflichtet, mit Ihrer Zustimmung die Kommunika-
tion während der Laufzeit dieses Vertrags zu 
führen; 

15. einen möglichen Zugang für Sie zu einem 
außergerichtlichen Beschwerde- und Rechts-
behelfsverfahren und gegebenenfalls die  
Voraussetzungen für diesen Zugang; dabei ist 
ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass die Mög-
lichkeit für Sie, den Rechtsweg zu beschreiten, 
hiervon unberührt bleibt; 

16. Name und Anschrift der zuständigen Aufsichts-
behörde sowie die Möglichkeit einer Beschwer-
de bei dieser Aufsichtsbehörde. 

Ende der Widerrufsbelehrung. 

 
14.  Laufzeit 

Der Vertrag wird für die im Versicherungsschein 
vereinbarte Dauer abgeschlossen. Er verlängert sich 
mit Ablauf der Vertragslaufzeit stillschweigend 
jeweils von Jahr zu Jahr, wenn nicht vor dem jeweili-
gen Ablauf der anderen Partei eine Kündigung in 
Textform zugegangen ist. 
 
15.  Angaben zur Vertragsbeendigung 

Sie haben das Recht, den Vertrag täglich gegen 
anteilige Erstattung der über den Kündigungszeit-
punkt hinaus bereits gezahlten Prämien zu kündi-
gen. Die Kündigung wird zu dem von Ihnen angege-
ben Zeitpunkt, frühestens jedoch mit Eingang bei 
uns wirksam. Dies gilt auch dann, wenn Sie den 
Kaufvertrag über das versicherte Gerät im Rahmen 
der gesetzlichen Gewährleistung rückgängig ma-
chen. Wir haben das Recht, den Versicherungsver-
trag jeweils zum Ende eines Versicherungsjahres mit 
einer Frist von einem Monat zu kündigen. 
 
Nach Eintritt des Versicherungsfalles können Sie 
und wir den Vertrag kündigen. Für Sie gilt auch in 
diesem Fall das tägliche Kündigungsrecht. Wir 
können den Vertrag in diesem Fall innerhalb eines 
Monats nach Abschluss der Verhandlungen über die 
Versicherungsleistung mit einer Frist von einem 
Monat kündigen. 
 
16.  Mitgliedstaat der Europäischen Union, 

dessen Recht der Versicherer der Auf-

nahme von Beziehungen zum Versiche-

rungsnehmer vor Abschluss des Versi-

cherungsvertrages zu Grunde legt 

Bundesrepublik Deutschland  
 
17. Anwendbares Recht  

Es findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland 
Anwendung. 
 

18.  Sprache 

Die Vertragsbedingungen und die hier unter den 
Nummern 1 bis 20 gegebenen Informationen sind in 
deutscher Sprache verfasst. Auch die Kommunika-
tion während der Laufzeit dieser Versicherung(en) 
erfolgt in Deutsch.  
 
19.  Versicherungsombudsmann 

Die Barmenia nimmt am außergerichtlichen Streit-
beilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlich-
tungsstelle teil. Zuständige Verbraucherschlich-
tungsstelle ist der  
Versicherungsombudsmann e. V., 
Postfach 08 06 32, 
10006 Berlin, 
www.versicherungsombudsmann.de 
Hier können Sie außergerichtlich Beschwerde 
eingelegen. Hiervon unberührt bleibt Ihre Möglich-
keit, den Rechtsweg zu beschreiten. 
 
Hinweis auf die Online-Streitbeilegungsplattform:  
Schließen Sie als Verbraucher den Versicherungs-
vertrag auf elektronischem Wege (zum Beispiel über 
das Internet oder per E-Mail), steht Ihnen für Ihre 
Beschwerde auch die von der Europäischen Kom-
mission eingerichtete Online Streitbeilegungsplatt-
form (http://ec.europa.eu/consumers/odr/) zur 
Verfügung. Ihre Beschwerde wird von dort an den 
zuständigen Ombudsmann weitergeleitet. 
 
20.  Beschwerdemöglichkeit bei der  

zuständigen Aufsichtsbehörde 

Eine Beschwerde kann auch gerichtet werden an: 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, 
Graurheindorfer Str. 108, 
53117 Bonn. 
 
 



Damit wir Ihren Versicherungsantrag ordnungsgemäß prüfen können, ist es notwendig, 

dass Sie die beiliegenden Fragen wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. Es sind 

auch solche Umstände anzugeben, denen Sie nur geringe Bedeutung beimessen.

Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefährden, wenn Sie unrichtige 

oder unvollständige Angaben machen. Nähere Einzelheiten zu den Folgen einer Verlet-

zung der Anzeigepflicht können Sie der nachstehenden Information entnehmen.

Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen?
Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle Ihnen bekannten 
gefahrerheblichen Umstände, nach denen wir in Textform gefragt haben, wahrheits-

gemäß und vollständig anzuzeigen. Wenn wir nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor 

Vertragsannahme in Textform nach gefahrerheblichen Umständen fragen, sind Sie auch 

insoweit zur Anzeige verpflichtet.

Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt 
wird?

1. Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes
Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, können wir vom Vertrag zurücktreten. 
Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit 

vorliegt.

Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht haben wir kein Rücktrittsrecht, 
wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch 

zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten. 

Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklären wir den Rücktritt nach 
Eintritt des Versicherungsfalls, bleiben wir dennoch zur Leistung verpflichtet, wenn Sie 
nachweisen, dass der nicht oder nicht richtig angegebene Umstand

-  weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls 

-  noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht 
ursächlich war. Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn Sie die Anzeigepflicht 
arglistig verletzt haben.

Bei einem Rücktritt steht uns der Teil des Beitrages zu, welcher der bis zum Wirksam-

werden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht. 

2. Kündigung

Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht 
lediglich einfach fahrlässig oder schuldlos verletzt haben, können wir den Vertrag unter 

Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. Im Fall der Kündigung bleiben wir für 

die bis zum Ablauf der Kündigungsfrist eintretenden Versicherungsfälle eintrittspflichtig. 
Endet das Versicherungsverhältnis durch unsere Kündigung, steht uns nur derjenige Teil 
des Beitrages zu, der dem Zeitraum entspricht, in dem Versicherungsschutz bestanden 

hat. 

Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der 

nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten.

3. Vertragsänderung
Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag auch bei Kenntnis der 

nicht angezeigten Gefahrumstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen 

hätten, werden die anderen Bedingungen auf unser Verlangen Vertragsbestandteil. Ha-

ben Sie die Anzeigepflicht grob fahrlässig oder fahrlässig verletzt, werden die anderen 
Bedingungen rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht schuldlos 
verletzt, werden die anderen Bedingungen erst ab der laufenden Versicherungsperiode 

Vertragsbestandteil. 

Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 % oder schließen 

wir die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, können Sie den Ver-

trag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung über die Vertragsänderung 

fristlos kündigen. Auf dieses Recht werden wir Sie in unserer Mitteilung hinweisen.

4. Ausübung unserer Rechte
Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nur 
innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, 

zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns geltend gemachte 
Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei der Ausübung unserer Rechte haben wir die 
Umstände anzugeben, auf die wir unsere Erklärung stützen. Zur Begründung können 

wir nachträglich weitere Umstände angeben, wenn für diese die Frist nach Satz 1 nicht 

verstrichen ist.  

Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung 
nicht berufen, wenn wir den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der 

Anzeige kannten.

Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsänderung erlöschen mit 
Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss. Dies gilt nicht für Versicherungsfälle, 

die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beträgt zehn Jahre, wenn Sie die 

Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt haben. 

5. Stellvertretung durch eine andere Person
Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrages durch eine andere Person vertreten, so 

sind bezüglich der Anzeigepflicht, des Rücktritts, der Kündigung, der Vertragsänderung 
und der Ausschlussfrist für die Ausübung unserer Rechte die Kenntnis und Arglist Ihres 
Stellvertreters als auch Ihre eigene Kenntnis und Arglist zu berücksichtigen. Sie können 

sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt 
worden ist, nur berufen, wenn weder Ihrem Stellvertreter noch Ihnen Vorsatz oder grobe 

Fahrlässigkeit zur Last fällt.
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1 Gegenstand der Versicherung 

 
1.1 Die vorliegende Versicherung ist eine Elek-
tronikversicherung für Mobiltelefone (Handy, Smart-
phone), Smartwatches oder Tablets. Um den Versi-
cherungsschutz abschließen zu können, müssen Sie 
als Privatperson Ihren gewöhnlichen Aufenthalt bzw. 
als Unternehmen Ihre Betriebsstätte in Deutschland 
haben. 
 
1.2 Versichert ist im vereinbarten Umfang die 
durch ein Schadensereignis verursachte Beschädi-
gung oder Zerstörung Ihres versicherten Gerätes  
oder das Abhandenkommen durch ein versichertes 
Ereignis (Raub, Einbruchdiebstahl, Diebstahl). 
 
1.3 Schadensereignis ist ein plötzlich und uner-
wartet eintretendes Ereignis, durch das unmittelbar 
ein versicherter Schaden an dem versicherten Gerät 
verursacht wurde. 
 
1.4 Versichert sind/ist 
1.4.1 Sturz- und Bruch- sowie Flüssigkeits- und 
Witterungsschäden, soweit hierdurch der bestim-
mungsgemäße Gebrauch, insbesondere das Sicht- 
und Bedienungsfeld des Displays oder sonst die 
Funktionsweise des versicherten Geräte beeinträch-
tigt ist, soweit kein Ausschlussgrund nach Zif-
fer 5.1.1. vorliegt; 
1.4.2 Schäden durch Brand, Explosion, Implosion, 
Überspannung, Induktion, Kurzschluss des versi-
cherten Gerätes; 
1.4.3 Schäden durch Plünderung, Sabotage, Van-
dalismus und vorsätzliche, widerrechtliche Beschädi-
gung durch unberechtigte Dritte; 
1.4.4 Konstruktions-, Material- oder Fabrikations- 
bzw. Montagefehler, soweit der Anspruch nicht im 
Rahmen der Garantie des Herstellers oder Händlers 
oder der gesetzlichen Gewährleistung geltend ge-
macht werden kann; 
1.4.5 das Abhandenkommen des versicherten  
Gerätes durch Raub; 
1.4.6 das Abhandenkommen des versicherten Ge-
rätes durch Einbruchdiebstahl, sofern sich das Gerät 
in einem verschlossenen Raum eines Gebäudes  
oder in einem verschlossenen, nicht einsehbaren 
Bereich (Handschuhfach, Kofferraum) eines ver-
schlossenen Pkw befand; 
1.4.7 das Abhandenkommen des versicherten Ge-
rätes durch Diebstahl unter der Voraussetzung, dass 
Sie es in persönlichen Gewahrsam sicher mitgeführt 
haben (siehe Ziffern 1.5 und 1.6); Behalten Sie es 
immer im Blick- und Körperkontakt, so dass Sie ei-
nen Diebstahl sofort bemerken und abwehren  
könnten. 
1.4.8 Schäden am Original-Akku des versicherten 
Gerätes ausschließlich  
a)  durch die unter den Ziffern 1.4.1 bis 1.4.7 ge-

nannten versicherten Gefahren,  

b)  durch Verschleiß. 
Verschleißschäden sind versichert, wenn  
–  das versicherte Gerät zum Schadenzeit-

punkt nicht älter als 5 Jahre ist;  
Berechnungsgrundlage hierfür ist das 
Rechnungsdatum der ersten Verkaufsrech-
nung des Gerätes (keine Gebrauchtgeräte-
rechnung) oder das von Ihnen nachgewie-
sene Baujahr.  

–  der Original-Akku die vom Hersteller ange-
gebene technische Leistungskapazität 
dauerhaft um mindestens 80 % unter-
schreitet.  

 
1.5  Sicherer persönlicher Gewahrsam im Sinne 
von Ziffer 1.4.7. ist dann gegeben, wenn Sie das ver-
sicherte Gerät jederzeit so im Blick- oder Körperkon-
takt haben, dass ein unberechtigter Zugriff auf das 
Gerät von Ihnen sofort bemerkt und abgewehrt wer-
den könnte. Achten Sie auf öffentlichen Plätzen auf 
Ihr Gerät. Führen Sie es nicht einfach in unver-
schlossenen Jacken- oder Hosentaschen oder leicht 
zugänglich im Rucksack oder einer sonstigen Ta-
sche mit sich und lassen Sie es nie unbeaufsichtigt. 
 
1.6  Gesicherter Gewahrsam ist danach beispiel-
haft aber nicht abschließend dann nicht gegeben, 
wenn Sie das versicherte Gerät in der Öffentlichkeit, 
insbesondere auf öffentlichen Plätzen, Bahnhöfen 
und Flughäfen, in öffentlichen Verkehrsmitteln, bei 
öffentlichen Veranstaltungen, wie z. B. bei Konzer-
ten, Festivals, Sportevents, Partys, in Clubs und Dis-
kotheken oder in Restaurants, Kaufhäusern, Laden-
geschäften, Einkaufsmeilen oder -passagen sowie 
an sonstigen besonders gefährdeten Örtlichkeiten 
mit hoher Diebstahlgefahr, wie z. B. Karneval, Weih-
nachtsmarkt oder sonstigen Veranstaltungen mit 
sich führen  
–  in einer unverschlossen Jackenaußen-, Gesäß- 

oder Beintasche, 
–  oben aufliegend in einem Rucksack oder einer 

sonstigen Tragetasche oder in einem Haupt-, 
Seiten oder Außenfach, 

–  in einer unverschlossenen, über die Schulter 
gehängten Hand- oder Umhängetasche, 

–  in einer verschlossenen, über die Schulter ge-
hängten Hand- oder Umhängetasche oder in ei-
ner verschlossenen Jackenaußen-, Gesäß-  
oder Beintasche, ohne zusätzliche Sicherungs-
maßnahmen (z. B. Handauflegen auf den Ver-
schlussmechanismus oder zusätzliches Um-
hänge- oder Zahlenschloss etc.) zu ergreifen, 

–  in einer verschlossen oder unverschlossen, au-
ßerhalb des eigenen Blickfeldes abgestellten 
(unbeaufsichtigten) Hand- oder Umhängeta-
sche, Rucksack oder einer sonstigen Trageta-
sche, 

–  oder unabhängig von Aufbewahrungsort, sofern 
Sie sich in einem die freie Willensbestimmung 
ausschließenden Zustand versetzt haben (Trun-
kenheit, Drogeneinnahme). 

 

2 Versichertes und versicherbare Geräte 

 
2.1  Versichert ist das im Versicherungsschein 
näher bezeichnete und durch die dort angegebene 
Serien- oder IMEI-Nummer eindeutig identifizierbare 
Gerät einschließlich des im üblichen Lieferumfang 
enthaltenen Originalzubehörs. 
 
2.2  Wird das versicherte Gerät von uns im Rah-
men eines Versicherungsfalls oder im Rahmen der 
Garantie oder gesetzlichen Gewährleistung durch 
den Hersteller oder Händler durch ein Ersatzgerät 
ersetzt, geht der Versicherungsschutz mit dem ver-
einbarten Deckungsumfang auf das Ersatzgerät 
über, vorausgesetzt Sie haben uns den Erhalt des 
Ersatzgerätes unter Angabe der Serien- oder IMEI-
Nummer in Textform mitgeteilt, siehe auch Ziffer 9.2. 
 
2.3 Versicherbar sind ausschließlich neue Mobilte-
lefone (Handy, Smartphone), Smartwatches und 
Tablets (Neugeräte), für die der Versicherungsver-
trag bei Kauf des versicherten Gerätes (Kaufdatum), 
spätestens jedoch innerhalb von 6 Monaten nach 
dem Kaufdatum abgeschlossen wurde. Ältere Ge-
räte sind nicht versicherbar und nicht versichert. 
 
2.4  Wird der Versicherungsvertrag für das versi-
cherte Gerät erst nach Ablauf des 7. Kalendertages 
nach dem Kaufdatum abgeschlossen, gilt eine War-
tezeit von vier Wochen ab Abschluss des Versiche-
rungsvertrages. In diesem Fall besteht für vor oder 
während der Wartezeit eingetretene Versicherungs-
fälle kein Versicherungsschutz. 
 
2.5  Nicht versicherbar und nicht versichert sind 
ferner, 
2.5.1 Geräte, für die der Versicherungsvertrag erst 
später als 6 Monate nach Erwerb des Gerätes abge-
schlossen wird, 
2.5.2 Geräte, deren Serien- oder IMEI-Nummer 
uns nicht bekannt gegeben wurde, 
2.5.3 Geräte, die vor dem Kauf bereits im Ge-
brauch waren, 
2.5.4 Geräte, die nach Kundenspezifikationen her-
gestellt oder umgebaut wurden, 
2.5.5 Geräte, die nicht in der Bundesrepublik 
Deutschland handelsüblich sind. 
 
2.6  In den Fällen der Ziffer 2.5. besteht auch 
trotz Abschluss eines Versicherungsvertrages und 
Beitragszahlung zu keiner Zeit Versicherungsschutz. 
Für das nicht versicherte Gerät gezahlte Beiträge 
werden wir Ihnen erstatten. 
 
3 Umfang der Versicherungsleistung 

 
3.1  Im Versicherungsfall können wir nach unse-
rer Wahl die Reparaturkosten für das versicherte 
Gerät ersetzen oder Naturalersatz in Form eines 
neuen oder gebrauchten Ersatzgerätes gleicher Art 
und Güte leisten. 
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3.2  Im Falle der Reparatur leisten wir Geldersatz 
für die angefallenen, notwendigen Kosten der Repa-
ratur. Die Reparatur wird ausschließlich durch ein 
von uns beauftragtes Unternehmen durchgeführt. 
Sie haben das Gerät in Ihrem Namen und auf Ihr Ri-
siko an das beauftragte Unternehmen zu versenden. 
Die nachgewiesenen Kosten der Versendung wer-
den wir Ihnen erstatten, wenn tatsächlich ein Versi-
cherungsfall vorliegt, maximal jedoch in Höhe der 
Kosten für die einfache postalische Inland-Versen-
dung als Paket durch die Deutsche Post AG oder ei-
nes ihrer verbundenen Unternehmen. Die Reparatur-
kosten werden maximal in Höhe der vereinbarten 
Versicherungssumme ersetzt. Sollte der Kaufpreis 
geringer als die Versicherungssumme sein, leisten 
wir maximal in Höhe des Kaufpreises. Sollte ein Aus-
tausch günstiger sein als eine Reparatur, behalten 
wir uns das Recht vor das versicherte Gerät auszu-
tauschen. 
 
3.3  Ein Anspruch auf Geldersatz besteht nicht. 
 
3.4  Im Falle von Naturalersatz können wir die 
Versicherungsleistung, soweit das versicherte Gerät 
nicht abhandengekommen ist, Zug um Zug von der 
Herausgabe des versicherten Gerätes einschließlich 
Zubehör abhängig machen. 
 
3.5  Ist ein versichertes Gerät durch ein unter den 
Versicherungsschutz fallendes Ereignis abhanden-
gekommen, ersetzen wir Ihnen zusätzlich die nach 
dem Ereignis widerrechtlich entstandenen und von 
Ihnen nachgewiesenen Gesprächsgebühren bis  
maximal zu dem vereinbarten und im Versicherungs-
schein dokumentierten Betrag. 
 
3.6  Haben Sie den Besitz eines abhanden ge-
kommenen Gerätes zurückerlangt, nachdem Sie da-
für eine Leistung von uns erhalten haben, sind Sie 
verpflichtet, uns nach Ihrer Wahl entweder die erhal-
tene Leistung oder das wieder erhaltene Gerät aus-
zuhändigen. Dem wiedererlangten Besitz steht es in 
diesem Fall gleich, wenn Sie die Möglichkeit haben, 
sich den Besitz wieder zu verschaffen.  
 
4 Vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeige-

führte Versicherungsfälle 

 

4.1  Führen Sie den Versicherungsfall vorsätzlich 
herbei, sind wir nicht zur Leistung verpflichtet.  
 
4.2  Führen Sie den Versicherungsfall grob fahr-
lässig herbei, sind wir berechtigt, Ihre Leistung in ei-
nem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechen-
den Verhältnis zu kürzen.  
 
5  Ausschlüsse vom Versicherungsschutz 

 
5.1  Nicht versichert sind  
5.1.1 Kratz-, Schramm- und Scheuerschäden so-
wie sonstige Schönheitsfehler am Gerät einschließ-
lich Backcover, die den bestimmungsgemäßen Ge-
brauch des versicherten Gerätes nicht beeinträchti-
gen; Als solche Schönheitsfehler gelten u. a. auch 
einfache Risse, Splitter, Abplatzungen oder Ausbrü-
che, soweit diese insbesondere das Sicht- und Be-
dienungsfeld des Displays oder sonst die Funktions-
weise des versicherten Gerätes nicht beeinträchti-
gen. 
5.1.2 Schäden durch oder während des Abhanden-
kommens des versicherten Gerätes durch Liegenlas-
sen, Vergessen und Verlieren oder auf andere, nicht 
versicherte Weise;  
5.1.3 Schäden, die bereits vor Abschluss des Ver-
sicherungsvertrags vorhanden waren; 
5.1.4 Schäden durch dauernde Einflüsse des Be-
triebes oder normale Abnutzung; 

5.1.5 Verschleißteile und Verbrauchsmaterialien 
sowie Stecker, Antennen, Kabel sowie sonstige 
Teile, die während der Lebensdauer erfahrungsge-
mäß mehrfach ausgewechselt werden müssen, es 
sei denn, sie wurden durch einen unter den Versi-
cherungsschutz fallenden Schaden beschädigt oder  
zerstört; 
5.1.6 Schäden durch nicht bestimmungsgemäße, 
insbesondere nicht den Herstellervorgaben oder der 
Gebrauchs- und Bedienungsanleitung entspre-
chende Handhabung des Gerätes; 
5.1.7 Schäden durch Reparaturen, Service- und 
Reinigungsarbeiten oder sonstige Eingriffe von 
Ihnen oder nicht von uns autorisierten Dritten; 
5.1.8 Schäden an oder durch Software oder Daten-
träger, durch Computerviren, Programmierungs-  
oder Softwarefehler; 
5.1.9 Ihre auf dem versicherten Gerät gespeicher-
ten Daten und Software; 
5.1.10 Schäden durch Krieg, Bürgerkrieg, kriegs-
ähnliche Ereignisse, Aufruhr, innere Unruhen, politi-
sche Gewalthandlungen, Attentate, Terrorakte, Ar-
beitsunruhen, Enteignungen oder enteignungsglei-
che Eingriffe, Beschlagnahme, Entziehungen, Verfü-
gungen oder sonstige Eingriffe von hoher Hand; 
5.1.11 unmittelbare und mittelbare Sachfolge- und 
Vermögensschäden, einschließlich Ersatzkosten  
oder Nutzungsausfall nach Eintritt des Versiche-
rungsfalls; 
5.1.12 Kosten, wenn kein versicherter Schaden an 
dem versicherten Gerät festgestellt werden kann; 
5.1.13 Kosten, die für die Entsorgung des schad-
haften versicherten Gerätes anfallen. 
 
5.2  Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht 
auf Schäden, soweit Sie dafür von einem Dritten 
Entschädigung aufgrund von Garantie- oder Ge-
währleistungsbestimmungen beanspruchen können. 
Sonstige Ersatzansprüche gegen Dritte gehen ent-
sprechend der gesetzlichen Regelung bis zur Höhe 
der geleisteten Zahlungen auf uns über, soweit 
Ihnen dadurch kein Nachteil entsteht. 
 
5.3  Soweit Sie eine Entschädigung aus einer an-
deren Sachversicherung (z. B. aus einer anderen 
Elektronikversicherung oder aus einer Hausratversi-
cherung) beanspruchen können, ist diese andere 
Sachversicherung in Anspruch zu nehmen und es 
besteht kein Versicherungsschutz aus der vorliegen-
den Versicherung (Subsidiarität). 
 
6  Geltungsbereich 

 
6.1  Der Versicherungsschutz besteht weltweit. 
 
6.2  Leistungen aus dem Versicherungsvertrag 
erbringen wir ausschließlich in der Bundesrepublik 
Deutschland. 
 
7  Vertragslaufzeit, Beginn des  

Versicherungsschutzes und Kündigung 

 
7.1  Der Vertrag kommt zustande, wenn wir Ihren 
Antrag oder Sie ein Angebot von uns angenommen 
haben.  
 
Der Vertrag wird für die im Versicherungsschein ver-
einbarte Dauer abgeschlossen. Er verlängert sich 
mit dem Ablauf der Vertragslaufzeit um ein Jahr und 
weiter von Jahr zu Jahr stillschweigend, wenn nicht 
bis zum jeweiligen Ablauftermin der anderen Ver-
tragspartei eine Kündigung zugegangen ist.  
 
7.2  Der Versicherungsschutz beginnt mit Ab-
schluss des Versicherungsvertrags und mit Zahlung 
des vollständigen Erstbeitrages. Zahlen Sie den 
Erstbeitrag zu einem späteren Zeitpunkt, beginnt der 

Versicherungsschutz erst zu diesem späteren Zeit-
punkt. 
 
7.3  Sie haben das Recht, den Vertrag täglich zu 
kündigen. Die Kündigung wird zu dem von Ihnen 
angegeben Zeitpunkt, frühestens jedoch mit Eingang 
bei uns wirksam. Über den Kündigungszeitpunkt 
hinaus bereits gezahlte Beiträge werden Ihnen er-
stattet. 
 
7.4  Wir haben das Recht, den Versicherungsver-
trag jeweils zum Ende eines Versicherungsjahres mit 
einer Frist von einem Monat zu kündigen. 
 
7.5  Nach Eintritt des Versicherungsfalles können 
beide Parteien den Vertrag kündigen. Für Sie gilt 
auch in diesem Fall das tägliche Kündigungsrecht. 
Wir können den Vertrag in diesem Fall innerhalb ei-
nes Monats nach Abschluss der Verhandlungen 
über die Versicherungsleistung mit einer Frist von ei-
nem Monat kündigen. 
 
8 Beitrag (Versicherungsprämie) und  

Zahlungsweise 

 

8.1  Die Beiträge können Sie je nach Vereinba-
rung monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jähr-
lich im Voraus per SEPA-Lastschriftverfahren be-
zahlen. 
 
8.2  Die Zahlung per SEPA-Lastschriftverfahren 
gilt als rechtzeitig, wenn der Betrag bei Fälligkeit von 
Ihrem Konto eingezogen werden kann und Sie der 
Einziehung nicht widersprechen. Wird der Beitrag im 
Rahmen des SEPA Lastschriftverfahrens nicht von 
Ihrem Konto, sondern von dem Konto eines Dritten 
(abweichender Kontoinhaber) eingezogen, erfolgt 
die Mitteilung der Mandatsreferenznummer sowie 
die Ankündigung der bevorstehenden Einziehung 
nur gegenüber Ihnen als Versicherungsnehmer. Sie 
sind verpflichtet, den abweichenden Kontoinhaber 
rechtzeitig darüber zu informieren. Die Mitteilung an 
Sie als Versicherungsnehmer gilt damit auch dem 
abweichenden Kontoinhaber gegenüber als erfolgt. 
Sie sind verpflichtet, uns Änderungen bei dem ab-
weichenden Kontoinhaber, insbesondere Adressän-
derungen oder Änderungen der Kontoverbindung 
unverzüglich mitzuteilen. Sie haben dabei sicher zu 
stellen, dass der abweichende Kontoinhaber in die 
Übermittlung der geänderten Daten an uns einge-
willigt hat. 
 
8.3  Der Erstbeitrag wird an dem Monatsersten 
fällig, der auf den Abschluss des Vertrages folgt. 
Zahlen Sie den Erstbeitrag nicht rechtzeitig, können 
wir vom Vertrag zurücktreten, solange der Beitrag 
nicht gezahlt wurde, es sei denn, Sie haben die 
Nichtzahlung nicht zu vertreten. 
 
8.4  Ist der Erstbeitrag bei Eintritt des Versiche-
rungsfalles nicht gezahlt, sind wir nicht zur Leistung 
verpflichtet, es sei denn, Sie haben die Nichtzahlung 
nicht zu vertreten. Wir sind jedoch nur leistungsfrei, 
wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Text-
form oder durch einen auffälligen Hinweis im Versi-
cherungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzah-
lung des Erstbeitrages aufmerksam gemacht haben. 
 
8.5.   Die Folgebeiträge werden zu dem jeweils 
vereinbarten Zeitpunkt fällig.  
Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kön-
nen wir Ihnen auf Ihre Kosten in Textform eine Zah-
lungsfrist bestimmen, die mindestens zwei Wochen 
betragen muss. Die Bestimmung ist nur wirksam, 
wenn sie die rückständigen Beträge der Prämie, Zin-
sen und Kosten im Einzelnen beziffert und die 
Rechtsfolgen angibt, die nach den Ziffern 8.6 und 
8.7 mit dem Fristablauf verbunden sind.  
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8.6  Tritt der Versicherungsfall nach Fristablauf 
ein und sind Sie bei Eintritt mit der Zahlung der Prä-
mie oder der Zinsen oder Kosten in Verzug, sind wir 
nicht zur Leistung verpflichtet. 
 
8.7  Wir können nach Fristablauf den Vertrag 
ohne Einhaltung einer Frist kündigen, sofern Sie mit 
der Zahlung der geschuldeten Beträge in Verzug 
sind. Die Kündigung kann mit der Bestimmung der 
Zahlungsfrist so verbunden werden, dass sie mit 
Fristablauf wirksam wird, wenn Sie zu diesem Zeit-
punkt mit der Zahlung in Verzug sind; hierauf sind 
Sie bei der Kündigung ausdrücklich hinzuweisen. 
Die Kündigung wird unwirksam, wenn Sie innerhalb 
eines Monats nach der Kündigung oder, wenn sie 
mit der Fristbestimmung verbunden worden ist, in-
nerhalb eines Monats nach Fristablauf die Zahlung 
leisten; die Regelungen zur Leistungsfreiheit in Zif-
fer 8.6 bleiben unberührt. 
 
9  Obliegenheiten 

 

9.1  Sie haben alle Kauf-, Liefer- und Garantiebe-
lege für das versicherte Gerät aufzubewahren und 
uns auf Verlangen vorzulegen, um gegebenenfalls 
eine bei Versicherungsabschluss unbekannte IMEI- 
Nummer nachweisen zu können. 
 
9.2  Wird das versicherte Gerät während der Ver-
tragslaufzeit durch ein Neu- oder Ersatzgerät glei-
cher Art und Güte ersetzt, haben Sie dies uns unter 
Angabe der IMEI-Nummer in Textform innerhalb ei-
ner Frist von zwei Wochen nach Erhalt des Neu-  
oder Ersatzgerätes anzuzeigen sowie auf unser Ver-
langen den Austausch des Gerätes im Rahmen der 
Garantie oder gesetzlichen Gewährleistung durch 
den Hersteller oder Händler nachzuweisen. 
 
9.3  Sobald Sie Kenntnis vom Eintritt eines Versi-
cherungsfalles erlangen, müssen Sie uns dies un-
verzüglich, spätestens innerhalb von 14 Tagen, mit-
teilen, vor Einleitung von Maßnahmen (z. B. Tausch 
oder Swap des versicherten Gerätes oder Neukauf) 
unsere Weisungen einholen und, soweit zumutbar, 
danach handeln sowie nach Möglichkeit für die Ab-
wendung oder Minderung des Schadens sorgen. 
 
9.4  Sie haben uns oder das von uns beauftragte 
Unternehmen bei der Schadensermittlung und  
-regulierung zu unterstützen und auf Verlangen jede 
Auskunft vollständig und wahrheitsgemäß zu ertei-
len, die für die Feststellung des Versicherungsfalles 
und des Umfangs der Leistungspflicht erforderlich 
ist. Ein beschädigtes oder zerstörtes versichertes 
Gerät ist aufzubewahren und auf Verlangen vorzu-
legen. 
 
9.5  Das Abhandenkommen des versicherten Ge-
rätes durch Raub, Einbruchdiebstahl oder Diebstahl 
haben Sie spätestens innerhalb von 48 Stunden un-
ter detaillierter Angabe der Einzelheiten zum Scha-
denshergang der nächstgelegenen Polizeidienst-
stelle anzuzeigen und uns eine Kopie der Anzeige 
zu übersenden. Zusätzlich ist in diesen Fällen die 
SIM-Karte zu sperren und ein Einzelgesprächsnach-
weis vorzulegen. 
 
9.6  Wird der Verbleib des abhanden gekomme-
nen versicherten Gerätes ohne unser Zutun ermittelt, 
haben Sie uns dies nach Kenntniserlangung unver-
züglich anzuzeigen. 
 

9.7  Verletzen Sie eine dieser Obliegenheiten vor-
sätzlich, sind wir von der Leistung frei und bei grob 
fahrlässiger Verletzung (die Beweislast für das Nicht-
vorliegen einer groben Fahrlässigkeit tragen Sie) be-
rechtigt, die Leistung entsprechend der Schwere Ih-
res Verschuldens zu kürzen, es sei denn, die Verlet-
zung der Obliegenheit ist weder für den Eintritt oder 
die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die 
Feststellung oder den Umfang unserer Leistungs-
pflicht ursächlich. Letzteres gilt nicht im Falle einer 
arglistigen Täuschung. 
 
9.8  Verletzen Sie eine nach Eintritt des Versiche-
rungsfalls bestehende Auskunfts- oder Aufklärungs-
obliegenheit, sind wir nur dann vollständig oder teil-
weise leistungsfrei, wenn wir Sie durch gesonderte 
Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hinge-
wiesen haben.  
 
9.9  Sofern Sie uns eine Änderung Ihres Namens/ 
Ihrer Firma oder Ihrer Anschrift nicht mitgeteilt ha-
ben, genügt für den Zugang einer Willenserklärung 
von uns gegenüber Ihnen die Absendung eines ein-
geschriebenen Briefes an Ihren letzten bekannten 
Namen/Ihre Firma bzw. Ihre letzte bekannte An-
schrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach ihrer Ab-
sendung als zugegangen. 
 
10  Schlussbestimmungen 

 
10.1  Neben diesen Bedingungen gelten ergän-
zend die gesetzlichen Vorschriften, insbesondere 
das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) und das Versi-
cherungsvertragsgesetz (VVG) in den jeweils gülti-
gen Fassungen. 
 
10.2  Die Ansprüche aus dem Versicherungsver-
trag verjähren in drei Jahren. Die Frist beginnt mit 
dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch ent-
standen ist und Sie von den Anspruch begründen-
den Umständen und der Person des Schuldners 
Kenntnis erlangt haben oder ohne grobe Fahrlässig-
keit erlangen mussten. 
 
10.3  Für Klagen gegen uns aus dem Versiche-
rungsvertrag oder der Versicherungsvermittlung ist 
neben den Gerichtsständen der Zivilprozessordnung 
auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk 
Sie zur Zeit der Klageerhebung Ihren Wohnsitz ha-
ben. Klagen gegen Sie sind bei dem für Ihren inlän-
dischen Wohnsitz zuständigen Gericht zu erheben. 
 
10.4  Es gilt das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland. 
 
11  Sanktions-/Embargoklausel 

 
Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbe-
stimmungen – Versicherungsschutz nur, soweit und 
solange dem keine auf die Vertragsparteien direkt 
anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder Finanz-
sanktionen bzw. Embargos der Europäischen Union 
oder der Bundesrepublik Deutschland entgegenste-
hen. Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder 
Finanzsanktionen bzw. Embargos der Vereinigten 
Staaten von Amerika, soweit dem nicht Rechtsvor-
schriften der Europäischen Union oder der Bundes-
republik Deutschland entgegenstehen.  
 

12  Wenn Sie mit uns einmal nicht  

zufrieden sind 

 
Wir möchten, dass Sie mit uns zufrieden sind! 
Sollte dies einmal nicht der Fall sein, nehmen Sie 
bitte direkt Kontakt mit uns auf, damit wir die Angele-
genheit klären können. 
Darüber hinaus haben Sie auch folgende Möglich-
keiten: 
 
Versicherungsombudsmann 
12.1  Wenn Sie als Verbraucher mit unserer Ent-
scheidung nicht zufrieden sind oder eine Verhand-
lung mit uns einmal nicht zu dem von Ihnen ge-
wünschten Ergebnis geführt hat, können Sie sich an 
den Ombudsmann für Versicherungen wenden. 
Versicherungsombudsmann e. V. 
Postfach 08 06 32, 10006 Berlin 
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de 
Internet: www.versicherungsombudsmann.de 
Tel.: 0800 3696000 
Fax: 0800 3699000 
(kostenfrei aus dem deutschen Telefonnetz). 
 
Aus dem Ausland wählen Sie bitte die folgenden  
gebührenpflichtigen Rufnummern: 
Tel.: +49 30 20605899 
Fax: +49 30 20605898. 
 
Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unab-
hängige und für Verbraucher kostenfrei arbeitende 
Schlichtungsstelle. Wir haben uns verpflichtet, an 
dem Schlichtungsverfahren teilzunehmen. 
 
Verbraucher, die diesen Vertrag online (z. B. über 
eine Webseite oder per E-Mail) abgeschlossen ha-
ben, können sich mit Ihrer Beschwerde auch online 
an die Plattform http://ec.europa.eu/consumers/odr/  
wenden. 
Ihre Beschwerde wird dann über diese Plattform an 
den Versicherungsombudsmann weitergeleitet.  
 
Versicherungsaufsicht 
12.2  Sind Sie mit unserer Betreuung nicht zufrie-
den oder treten Meinungsverschiedenheiten bei der 
Vertragsabwicklung auf, können Sie sich auch an die 
für uns zuständige Aufsicht wenden. Als Versiche-
rungsunternehmen unterliegen wir der Aufsicht der  
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(BaFin) 
Sektor Versicherungsaufsicht 
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn 
E-Mail:  poststelle@bafin.de 
Tel.:  0228 4108-0 
Fax:  0228 4108-1550. 
Bitte beachten Sie, dass die BaFin keine Schieds-
stelle ist und einzelne Streitfälle nicht verbindlich ent-
scheiden kann. 
 
Rechtsweg 
12.3  Außerdem haben Sie die Möglichkeit, den 
Rechtsweg zu beschreiten. 
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Gesprächsanlass nach Lebensbereichen/ 

Wünsche des Kunden: 
 

 

Der Kunde hat ein neues Mobiltelefon, eine Smartwatch oder ein Tablet 
gekauft, das er gegen Schäden durch  
–  Bruch, Flüssigkeiten und Bodenstürze; 
–  Brand, Explosion, Implosion, Überspannung, Induktion, Kurzschluss 
–  Plünderung, Sabotage, Vandalismus und vorsätzliche,  
 widerrechtliche Beschädigung durch unberechtigte Dritte  
–  Konstruktions-, Material- oder Fabrikations- bzw. Montagefehler,  
 (soweit der Anspruch nicht im Rahmen der Garantie des Herstellers 
  oder Händlers oder der gesetzlichen Gewährleistung geltend  
 gemacht werden kann) sowie gegen 
–  Diebstahl und Raub  
versichern möchte, um sich vor den daraus ergebenden finanziellen 
Folgen zu schützen.  
 

Empfehlung an den Kunden: Abschluss eines HandySchutzbriefes Premium 
  
Begründung der Empfehlung: 

 

 

Der HandySchutzbrief Premium schützt den Kunden vor den finanziel-
len Risiken im Fall einer unvorhergesehenen Zerstörung oder Beschä-
digung der versicherten Sache durch die oben genannten Gefahren.  

  
Entscheidung des Kunden: 

 
 

Kunde nimmt den Rat an. 

  
Hinweis: Es gelten die Angaben des Kunden/Versicherungsnehmers im Antrag. 

 
 

 
 



Hinweise zum Datenschutz 
für Interessenten und Kunden

Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie über die 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
durch das für die Datenerhebung verantwortliche 
Barmenia-Unternehmen und die Ihnen nach dem 
Datenschutzrecht zustehenden Rechte.

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung

Je nachdem, ob der von Ihnen angestrebte oder un-
terhaltene Versicherungsschutz und/oder Kredit von 
der Barmenia Versicherungen a. G., der Barmenia 
Krankenversicherung AG, der Barmenia Lebens-
versicherung a. G. oder der Barmenia Allgemeine 
Versicherungs-AG zur Verfügung gestellt wird, ist 
das jeweilige, den konkreten Versicherungsschutz 
bietende Versicherungsunternehmen die für die 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
verantwortliche Stelle. Die Namen und Kontaktdaten 
der Barmenia-Unternehmen lauten wie folgt:

Barmenia Versicherungen a. G.
Barmenia Krankenversicherung AG
Barmenia Lebensversicherung a. G.
Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG
Barmenia-Allee 1
42119 Wuppertal
Telefon: 0202 438-00
E-Mail: info@barmenia.de

Den gemeinsamen Datenschutzbeauftragten der 
vorgenannten Unternehmen erreichen Sie per Post 
unter der o.g. Adresse mit dem Zusatz - Daten-
schutzbeauftragter - oder per E-Mail unter: 
datenschutz@barmenia.de

Zweck und Rechtsgrundlage der Datenverarbei-

tung

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten 
unter Beachtung der EU-Datenschutz-Grundverord-
nung (DSGVO), des Bundesdatenschutzgesetzes 
(BDSG), der datenschutzrechtlich relevanten 
Bestimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes 
(VVG) sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze. 
Darüber hinaus hat sich unser Unternehmen auf die 
"Verhaltensregeln für den Umgang mit personen-
bezogenen Daten durch die deutsche Versiche-
rungswirtschaft" ("Code of Conduct") verpflichtet, die 
die oben genannten Gesetze für die Versicherungs-
wirtschaft präzisieren. Diese können Sie im Internet 
unter datenschutz.barmenia.de abrufen. 

Stellen Sie persönlich oder über einen von Ihnen 
beauftragten Versicherungsmakler oder über einen 
unserer selbstständigen Versicherungsvertreter 
einen Antrag auf Abschluss eines Versicherungs-
vertrages oder holen Sie ggf. über einen der vorge-
nannten Vermittler ein Angebot zum Abschluss eines 
Versicherungsvertrages bei uns ein, so benötigen wir 
Ihre im Antragsformular oder in der Angebotsmaske 
abgefragten personenbezogenen Daten (einschließ-
lich Gesundheitsdaten bei manchen Produkten) 
zur Einschätzung des von uns zu übernehmenden 
Risikos und ggf. für die Begründung des Versiche-
rungsvertrages.

Im Falle der Antragsaufnahme/Angebotseinholung 
durch einen Versicherungsvertreter erhebt dieser 

die vorgenannten Daten zunächst zur Ausübung 
seiner Vermittlungstätigkeit. Mit der offiziellen 
Weiterleitung Ihres Antrages an unser Haus oder 
mit der Eingabe Ihrer Daten in die elektronische 
Angebotsmaske unseres Unternehmens im Falle 
der elektronischen Angebotseinholung übermittelt 
der Vertreter besagte Daten an uns. Nehmen wir 
Ihren Antrag oder nehmen Sie unser Angebot an, 
so kommt der gewünschte Versicherungsvertrag zu 
Stande und wir verarbeiten diese und die von uns 
im Laufe der Vertragsdauer erhobenen personen-
bezogenen Daten zugleich zur Durchführung des 
Vertragsverhältnisses, z. B. zur Rechnungsstellung 
oder Vertragsänderung. Im Leistungsfall benötigen 
wir von Ihnen weitere Angaben etwa, um prüfen zu 
können, ob ein Versicherungsfall eingetreten und wie 
hoch der Schaden ist. 

Der Abschluss bzw. die Durchführung des Ver-

sicherungsvertrages ist ohne die Verarbeitung 

Ihrer personenbezogenen Daten nicht möglich.

Darüber hinaus benötigen wir Ihre personenbe-
zogenen Daten zur Erstellung von versicherungs-
spezifischen Statistiken, z. B. für die Entwicklung 
neuer Tarife oder zur Erfüllung aufsichtsrechtlicher 
Vorgaben. Die Daten aller mit einem Unternehmen 
der Barmenia bestehenden Verträge nutzen wir für 
eine Betrachtung der gesamten Kundenbeziehung, 
beispielsweise zur Beratung hinsichtlich einer 
Vertragsanpassung, -ergänzung, für Kulanzentschei-
dungen oder für umfassende Auskunftserteilungen.

Rechtsgrundlage für die Erhebung und Verarbeitun-
gen personenbezogener Daten für vorvertragliche 
Zwecke und zur Erfüllung des mit Ihnen zu schlie-
ßenden bzw. geschlossenen Vertrages ist Art. 6 
Abs. 1 b DSGVO.

Soweit zum Vertragsabschluss und dessen Durch-
führung besondere Kategorien personenbezogener 
Daten (z. B. Gesundheitsdaten) erforderlich sind, 
benötigen wir Ihre Einwilligung. Erstellen wir Statis-
tiken mit diesen Datenkategorien, erfolgt dies auf 
Grundlage von Art. 9 Abs. 2 j DSGVO in Verbindung 
mit § 27 BDSG

Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte 
Interessen von uns oder von Dritten zu wahren 
(Art. 6 Abs. 1 f DSGVO). Dies kann insbesondere 
erforderlich sein:
-  zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-

Betriebs sowie Durchführung von IT-Tests
-  zur Werbung für unsere eigenen Versicherungspro-

dukte und für andere Produkte der Unternehmen 
der Barmenia-Gruppe und deren Kooperationspart-
ner sowie für Markt- und Meinungsumfragen

-  zur Prüfung Ihrer Zahlungsfähigkeit und  
-bereitschaft

-  zur Verhinderung, Aufklärung und Erfassung von 
Straftaten, insbesondere nutzen wir Datenanalysen 
zur Erkennung von Hinweisen, die auf Versiche-
rungsmissbrauch hindeuten können

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezo-
genen Daten zur Erfüllung gesetzlicher Verpflich-
tungen wie z. B. aufsichtsrechtlicher Vorgaben, 
handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflich-

ten oder unserer Beratungspflicht. Als Rechtsgrund-
lage für die Verarbeitung dienen in diesem Fall die 
jeweiligen gesetzlichen Regelungen in Verbindung 
mit Art. 6 Abs. 1 c DSGVO.

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen 
oben nicht genannten Zweck verarbeiten wollen, 
werden wir Sie im Rahmen der gesetzlichen Bestim-
mungen darüber zuvor informieren.

Kategorien von Empfängern der personenbezo-

genen Daten

Rückversicherer:
Von uns übernommene Risiken versichern wir ggf. 
bei speziellen Versicherungsunternehmen (Rückver-
sicherer). Dafür kann es erforderlich sein, Ihre Ver-
trags- und ggf. Schadendaten an einen Rückversi-
cherer zu übermitteln, damit dieser sich ein eigenes 
Bild über das Risiko oder den Versicherungsfall 
machen kann. Darüber hinaus ist es möglich, dass 
der Rückversicherer unser Unternehmen aufgrund 
seiner besonderen Sachkunde bei der Risiko- oder 
Leistungsprüfung sowie bei der Bewertung von 
Verfahrensabläufen unterstützt. Wir übermitteln Ihre 
Daten an den Rückversicherer nur, soweit dies für 
die Erfüllung unseres Versicherungsvertrages mit 
Ihnen erforderlich ist bzw. im zur Wahrung unserer 
berechtigten Interessen erforderlichen Umfang. 
Nähere Informationen zum eingesetzten Rückversi-
cherer stellen wir Ihnen unter 
datenschutz.barmenia.de zur Verfügung. Sie können 
die Informationen auch unter den oben genannten 
Kontaktinformationen anfordern.

Vertreiber/Vermittler:
Soweit Sie hinsichtlich Ihrer Versicherungsverträge 
von einem Vertreiber/Vermittler betreut werden, ver-
arbeitet Ihr Vertreiber/Vermittler die zum Abschluss 
und zur Durchführung des Vertrages benötigten 
Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten. Auch 
übermittelt unser Unternehmen diese Daten, sofern 
sie ihm unmittelbar von Ihnen oder einem Dritten 
mitgeteilt worden sind, an den Sie betreuenden Ver-
treiber/Vermittler, soweit dieser die Informationen zu 
Ihrer Betreuung und Beratung in Versicherungs- und 
Finanzdienstleistungsangelegenheiten benötigt.

Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe:
Die Versicherungsunternehmen der Barmenia Unter-
nehmensgruppe nehmen bestimmte Datenverarbei-
tungsaufgaben für die in der Gruppe verbundenen 
Unternehmen zentral wahr. So können Ihre Daten 
etwa zur zentralen Verwaltung von Anschriftendaten, 
für den telefonischen Service, zu Abrechnungszwe-
cken oder zur gemeinsamen Postbearbeitung in 
einem gemeinsamen Programm für alle Unterneh-
men der Gruppe verarbeitet werden. In unserer 
Dienstleisterliste finden Sie die Unternehmen, die an 
einer zentralisierten Datenverarbeitung teilnehmen.

Externe Dienstleister:
Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertragli-
chen und gesetzlichen Pflichten zum Teil externer 
Dienstleister. 

Eine Auflistung der von uns eingesetzten Auftrag-
nehmer und Dienstleister, zu denen nicht nur 
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vorübergehende Geschäftsbeziehungen bestehen, 
können Sie der Übersicht im Antrag/Anhang sowie in 
der jeweils aktuellen Version auf unserer Internetsei-
te unter datenschutz.barmenia.de entnehmen.

Weitere Empfänger:
Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen 
Daten an weitere Empfänger übermitteln, wie etwa 
an Behörden zur Erfüllung gesetzlicher Mitteilungs-
pflichten (z. B. Strafverfolgungsbehörden, Finanzbe-
hörden oder Sozialversicherungsträger).

Dauer der Datenspeicherung

Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, sobald 
sie für die oben genannten Zwecke nicht mehr 
erforderlich sind. Dabei kann es vorkommen, dass 
personenbezogene Daten für die Zeit aufbewahrt 
werden, in der Ansprüche von uns oder gegen unser 
Unternehmen geltend gemacht werden können (ge-
setzliche Verjährungsfrist von drei oder bis zu dreißig 
Jahren). Zudem speichern wir Ihre personenbezo-
genen Daten, soweit wir dazu gesetzlich verpflichtet 
sind. Entsprechende Nachweis- und Aufbewah-
rungspflichten ergeben sich unter anderem aus dem 
Handelsgesetzbuch und der Abgabenordnung. Die 
Speicherfristen betragen danach bis zu zehn Jahren.

Betroffenenrecht

Sie können unter der o. g. Adresse Auskunft über 
die zu Ihrer Person gespeicherten Daten verlangen. 
Darüber hinaus können Sie unter bestimmten Vor-
aussetzungen die Berichtigung oder die Löschung 
Ihrer Daten verlangen. Ihnen kann weiterhin ein 
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer 
Daten sowie ein Recht auf Herausgabe der von 
Ihnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, 
gängigen und maschinenlesbaren Format zustehen.

Widerspruchsrecht

Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten zu Zwecken der 

Direktwerbung zu widersprechen.

Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung 

berechtigter Interessen, können Sie dieser 

Verarbeitung widersprechen, wenn sich aus 

Ihrer besonderen Situation Gründe ergeben, 

die gegen die Datenverarbeitung sprechen.

Beschwerderecht

Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwer-
de an den oben genannten Datenschutzbeauftragten 
oder an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu 
wenden. Die für uns zuständige Datenschutzauf-
sichtsbehörde ist:

Landesbeauftragte für Datenschutz und  
Informationsfreiheit
Nordrhein-Westfalen
Postfach 20 04 44
40102 Düsseldorf

Bonitätsauskünfte

Soweit es zur Wahrung unserer berechtigten 
Interessen notwendig ist, fragen wir bei Auskunfteien 
Informationen zur Beurteilung Ihres allgemeinen 
Zahlungsverhaltens ab. Hierzu übermitteln wir Ihre 
Daten (Name, Adresse, ggf. Geburtsdatum) an die 
Auskunftei. Detaillierte Informationen zu Auskunftei-
en finden Sie unter datenschutz.barmenia.de.

Hinweis- und Informationssystem der Versiche-

rungswirtschaft

Die Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG nutzt 
ggf. bei der Kfz-Schadenbearbeitung das Hinweis- 
und Informationssystem (HIS) der informa HIS 
GmbH zur Unterstützung der Risikobeurteilung im 
Antragsfall, zur Sachverhaltsaufklärung bei der 
Leistungsprüfung sowie bei der Bekämpfung von 
Versicherungsmissbrauch. Dafür ist ein Austausch 
bestimmter personenbezogener Daten mit dem HIS 
erforderlich. Detaillierte Informationen zu HIS finden 
Sie unter datenschutz.barmenia.de.

Datenaustausch mit Ihrem früheren Versicherer 

und anderen Stellen

Um Ihre Angaben bei Abschluss des Versicherungs-
vertrages (z. B. zur Mitnahme eines Schadensfrei-
heitsrabattes in der Kfz-Haftpflichtversicherung) 
bzw. Ihre Angaben bei Eintritt des Versicherungsfalls 
überprüfen zu können, kann im dafür erforderlichen 
Umfang ein Austausch von personenbezogenen 
Daten z. B. mit dem von Ihnen im Antrag benann-
ten früheren Versicherer oder den mitgeteilten 
behandelnden Ärzten sowie mit Krankenhäusern, 
Pflegeheimen etc. erfolgen. Sofern wir bei unseren 
Anfragen, z. B. an den Vorversicherer, besonde-
re Kategorien personenbezogener Daten (z. B. 
Gesundheitsdaten) übermitteln und von uns solche 
besonderen Daten erhoben werden, holen wir im 
Einzelfall zuvor Ihre Einwilligung ein.

Automatisierte Einzelfallentscheidungen

Im Rahmen der Leistungsabrechnung von Kran-
kenversicherungen entscheiden wir aufgrund Ihrer 
Angaben zum Versicherungsfall und der zu Ihrem 
Vertrag gespeicherten Daten vollautomatisiert über 
unsere Leistungspflicht. Die vollautomatisierten 
Entscheidungen beruhen auf vom Unternehmen 
vorher festgelegten Regeln. Hierbei berücksichtigen 
wir beispielsweise die jeweilige Einstufung der abzu-
rechnenden Medikamente bzw. Heilbehandlungen.
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